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Protokoll-Nr.: 97

Änderung des Finanzinstitutsgesetzes (Zahlungsmittelinstitute und Krypto-Insti-

tute)

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 22. Oktober 2025 haben Sie die Kantonsregierungen in eingangs erwähn-

ter Angelegenheit zur Stellungnahme eingeladen.

Im Namen und Auftrag des Regierungsrates teile ich Ihnen mit, dass der Kanton Luzern die

Vorlage, insbesondere die Unterstellung von Stablecoins und Dienstleistungen mit anderen

Kryptowährungen unter das Finanzinstitutsgesetz, begrüsst.

Ich danke Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

2 lm
Reto Wyss
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